
Won Miten / welche flüchtigen fuß gesetzek haben-
? '

i Än -n sichimo : Wir bereits in Unserer N . Oe . Wechsel-
mch/bchi«nA ^ ordnung ^ rr. 52 . geordnet ; daß die flüchti¬

ge schuldncr keines juri8 uŝ li , oder geistlichen Immunität
sich anmaflen können / bey deme es dann in re^ula sein be¬
wenden hat . Wie aber die weltliche Obrigkeiten sich gegen
die geistliche/oder Kirchen - Vorsteher zu verhalten haben?
wann siedergleichen in die Kirchen und Klöster flüchtige
schuldner nicht heraus geben woltcn / oder denenselben
zu nachstand deren crcöiroren gar durchhulffen / dessent¬
wegen ist auch die Vorsehung gehörigen orts schon besche-
hen / annebenS

Wasd -rRich - 2clo : Bleibet es bey deme ; daß des flüchtigen oder

lig .n schuld ^ sonst Istitirenden hinterlasseneö / oder allenfalls auch co-

iüc
"
b«nbab^ - juäicc sich stellenden äebiwris vermögen denen Rech¬

ten und üblicheroblcrvunrnach/ also gleich in die gericht¬
liche sperr genohmen/invcntirt/und beschribcn/zugleich ein
gerichtlicher cur-nor bestellet/ und mit demselben das gautzc
schulden - weefm / mit elnverstüüdiinß detM' crcäicornviä
commillionis, allenfalls nachsummarischerVernehmung dc-
rensclbcn gerichtlich abgehandlet/der flüchtige schuldner aber

D->> fiüchiig-" züü : Entweder durch erlassende steck- brief Hand - vcst
-ffmmchm

'V gemacht - oder aber durch öffentlichen ruff und die gewöhn-
und

'
dmchdiA-

' llche vslvul- Läiäch fürgeforderct - solches auch durch die
' ung -» s-h-nz»m zeitungen nach der Hand kund gemacht werden solle . So

r» "»--" - pjel «der ^ , .. . .
Wie der pro- 400 : Den weiteren proccllum in contumLcmm belanr

m^ i-m z
°
°»m gkt ; demnach in der Oestcrreichischen cxecuüons - auch

d-nfüchiM" i» Land - gcrichts - ordnung hievon ausdrücklichen nichts ttu-
ruirct ist ; so wollen Wir folgendes geordnet haben ; daß
zwischen denen flüchtigen äebirnren dieser unterschied zu
machen seye : wann der ausgetrettcne äcbiror den schul¬
den - last / theils aus Unglück / thcils aus übersehen / daß
er etwa das seinige ohnvorsichtig auSgeborget / oder durch

untreue



treue bediente / und dergleichen zuefäll -- folgsam ohne hin»
ter - list / oder betrug deren Lreckitorcn auf sich geladen ; in
diesem fall seyr es genug ; wann er auf sein ausbleiben nach
drcymaliger valval -oir ^tion , aus dem Handel - stand aus«
geschlossen / ihme seine NiederlagS - ober Hof-Freyheit/ oder
auch das Burger-Recht benommen - und er durch strck -brief/
oder comp»K - schreiben in-oder außer Landes / wo er nach
der Hand bettelten wird / persönlich und so lang ungehal¬
ten werde ; bis er mit seinen Lrcckitoren/entweder in der
güte sich vergleichet - ober gerichtlichen die sache ausgema-
chet haben wird. Da aber

zeö : Der flüchtige sein vermögen vorhero ckccoyui- ^ s
"n"

ret / oder seine schulden mit arglist / und Hinterführung7̂ »° ^ °
deren Lreäirorn / als mit vorhergehender versteck- oder vor-
hinaußsendung seiner Haabschafft / oder auf eine andere be- Ä"
trügliche weiß / Wie oben von denen boßhafftcn ürlli- ^
ri8 gemeldet worden / concrMret hat / in solchem fallsolle
gegen diesen flüchtigen nicht nur civilircr -sondern auch auff-b«»- ftlb« °uch
anlangen derenOeckirorn , allcnfahls von Richterlichen
Ambts-wegen/ crimin^licer , Lein colwumsci-ämversah-
1 ,- n ^ u d ^m ende- sei ge pun6bs rearüs , in wem nemblich deß - s-iumstuhsiig «!.

selben betrügliche Handlungen ipecikce besiaiwen̂ v -ckv -i-
Uccr angeschlagen - und wan er nach dreymahliger ladung
außbleibet / Und sich hievon nicht purziret / mithin derent¬
willen lnüMockopro contellozu halten ist / ein urtl gefas¬
st / und der flüchtige nach beschaffenen umbstanden wegen
des Betrugs- und verursachten schadens öffentlich vor In¬
fam- und ehrloß erkläret- auch gestalten dingen nach sein Na¬
men an die hierzu eigentS errichtende Schand -saulcn angehef¬
tet- da aber gar besondere betrug in namhaffren - oder auch
sonsten denen armen partheyen sehr empfindlichen geld-lüm-
men unterloffen- oder dabey noch einigeLrimina liciliona-
rüs verüebet worden wären / nach dem vernünfftigen ermes¬
sen des Richters / derselbe an einen eigentö errichteten
schnell -galgen in eKZie anfgehangen werden : wan aber

6eö : Der flüchtige schuldner wehrender drcymahligen
"

m^ i.
valval-Qcmion sich persöhnlich stellen / oder an stat seiner/ °^ smch^ nm
der auch sonstenin crimiruckibus zuegelassene cxcufatorer- - » jur- rug-iass«.

(Ä scheinen



»m -rsch- in- , - scheinen wurde / um ihne flüchtigenäebitorem von der zu-
-ängiich-

^
sich,

"
.
' gemutheten muIverLtion > und ciecoquirnng seiner haab-
schafft zu purziren / allenfahls seinen^ reclitorm die vorhin

>» solchen,s« verborgene zahlungs - mittl zu entdecken / oder einen ande«
tikgüttScheren verläßlichen zahlungs- rnoäum vorzuschlagen / solle er/
v-r,uch

'
.n.1n

"
. ,L »der sein excuLtor , wann er wahr- scheinige behelff fürbrin-

sichung b,ss-n get/ bey Gericht angehört/ und ihm« nach befund der suchen/
R -Bs wann er nemlich eine hinlängliche sicherheit der in kürtze lei¬

stenden Zahlung bescheinet/mit vorhergehender vernehm-und
einwilligung deren Grcäiroren ein zwey - bis drey monath-
Iicher8:ckvu8 conäuÄu8 gegen den» ertheilet werden i daß
ihme mittler- Werl das Gericht mit cinverständnuß deren
Lreclitoren ein - oder anderen geschickten ^ äminickrÄrorem
an die feite setze / und durch sothane ^ öminjül -Ltorc8 seine
des schuldners aÄiv -forderungen eintreiben / mithin jo viel
möglich die zahlungS-mittel cruiren lasse i und dafern auch

7mo : Der völlige Ltstm Llventl« nicht heraus käme/
der schuldner aber wehrenden diesem 8alvo Lonäuüu , durch
richtige urkunden / oder sonsten über beschehene Vernehmung
derenOrcäiroren zeigen könte ; daß er durch unvorsichtiges
ausborgen/durch böseschuldner/frembde fÄlIimentÄ,und der¬
gleichen in abfall gerachen / „auf solchen Mlchätte der Rich¬
ter primL InüanriL die güte zwischen denen theilen zu ver¬
suchen/ in entstehung den gutächtlichen bericht/ ob ihme äe-
bitorl weitere zahlungs- fristen/ oder ein anderes von ihme
etwa an Hand gegebenesbcnc6cium juri8 angedeyhen möge?
an seine gehördc und diese weiters die Räthliche Meinung
nacher Hof zu erstatten.

Mi ,ns anfbi«
Wie übrigens ein - und anderes lllllitl hinterlassenes /

mchst - xud
'
ici- und aclcoricurium Lreälrorum gediehenes vermögen Ge-

n7°g »Evgi richtlich abzuhandlen / die Gricia-procc58 künftighin zu be¬
förderen- die clackillcarlon zu fasten- und hernach die austhei-
lung zu machen seye ; solches wird aus der mit ncchsten auch
publicirenden Griäa -ordnung des mehreren zu ersehen seyn.

R obige gegen die kHlllro8 L OccocAorcs gemachte
satzungen / und was Wir sonsten / zu erhaltung of¬

fenen
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